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P r e s s e m i t t e i l u n g 
 

DKG zur Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit   

 
Richtige Zielsetzung – Umsetzung muss aber geprüft werden 
 

5. Juni 2020 - Grundsätzlich stellen die in der Rechtsverordnung des 

Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) vorgesehenen Veränderungen 

am Rettungsschirm eine sachgerechte Weiterentwicklung der 

Finanzierung der Krankenhäuser in der COVID-19-Krise dar. Die 

grundsätzliche Systematik, die im Beirat gemeinsam entwickelt wurde, 

sieht vor, dass die Krankenhäuser ab dem 1. Juli fünf Kategorien 

zugeordnet werden. Ziel dieser Nachjustierung ist es, eine stärkere 

Orientierung des pauschalen Ausgleichs an den krankenhausindividuellen 

Erlösverlusten zu erreichen. Dies führt zu einem differenzierteren 

Lastenausgleich und stärkt vor allem die Krankenhäuser mit hohen 

Intensivkapazitäten und teuren Vorhaltekosten. „Wir müssen aber jetzt 

genau prüfen, ob die Zuordnung der einzelnen Kliniken zu den Kategorien 

sachgerecht erfolgt ist. Das BMG hat in einer Anlage bereits jedes 

einzelne Krankenhaus den fünf Kategorien zugeordnet. Bei solchen 

Zuordnungen wird es immer Diskussionspunkte geben. Hier muss genau 

geprüft werden, damit Krankenhäuser, die hohe Vorhaltekosten haben, 

nicht plötzlich in tiefere Kategorien eingestuft werden. Wir sind aber 

zuversichtlich, dass eine sachgerechte Lösung gefunden werden kann“, 

erklärt Dr. Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft 

(DKG). 

Begrüßenswert ist, dass sich in der Rechtsverordnung die Regelungen zur 

Refinanzierung der Mehrkosten für persönliche Schutzausstattung 

wiederfinden. „Masken, Schutzkittel, Handschuhe und andere zum 

persönlichen Schutz notwendige Ausrüstung werden weiterhin in Höhe 

von 50 Euro pro Fall vergütet. Bei der Behandlung von COVID-19-

Patienten verdoppelt sich diese Pauschale. Diese Regelung wird der 

besonderen Position und Exposition von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

im Krankenhaus gerecht“, so Gaß. 
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Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) ist der Dachverband der Krankenhausträger in 

Deutschland. Sie vertritt die Interessen der 28 Mitglieder – 16 Landesverbände und 12 

Spitzenverbände – in der Bundes- und EU-Politik und nimmt ihr gesetzlich übertragene Aufgaben 

wahr. Die 1.942 Krankenhäuser versorgen jährlich 19,4 Millionen stationäre Patienten und rund 20 

Millionen ambulante Behandlungsfälle mit 1,2 Millionen Mitarbeitern. Bei 97 Milliarden Euro 

Jahresumsatz in deutschen Krankenhäusern handelt die DKG für einen maßgeblichen 

Wirtschaftsfaktor im Gesundheitswesen. 


